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Aufnahmekriterien für die OGS der Don-Bosco-Schule (Stand Dezember 2023)* 

 
OGS-Aufnahme ohne 

Punktevergabe 

Härtefall 20 

  

Berufliche Gründe:   
• Alleinerziehender Elternteil,  

berufstätig in Vollzeit oder in Ausbildung 12 

• Beide Elternteile, berufstätig in Vollzeit 11 
• Partnerschaft „in häuslicher Gemeinschaft lebend“, 

berufstätig in Vollzeit 11 

• Alleinerziehender Elternteil, berufstätig in Teilzeit 11 
• Beide Elternteile /Partnerschaft „in häuslicher 

Gemeinschaft lebend“ berufstätig in Voll- und Teilzeit 6 

• Mögliche Zusatzpunkte für Teilzeit-Beschäftigte  
(Umfang, Entfernung Arbeitsort-Schulort**) 0 - 5 

• Im Falle eines arbeitssuchenden Elternteils bitte 
Rücksprache - 

  

Alter und Geschwisterkonstellation   

• Alter des Kindes / Jahrgang (Jg. 1: 4 Pkt, Jg.2: 3 Pkt., …) 1 - 4 
• Geschwisterkind (nur das ältere Geschwisterkind erhält 1 

Pkt.) 1 
  
Soziale Gründe:  
(Möglichst Rücksprache mit der Klassenleitung) 

• Familiäre Gründe 

• Psychische Gründe 

• Soziale Gründe 

• Bedarf an Spracherfahrung   

Pro Grund 1 
Punkt; max. 4 

 

* Beschluss der Schulkonferenz vom 09.06.2021, Aktualisierung der Schulkonferenz vom 30.11.2023 

** In besonderen Fällen kann zur endgültigen Entscheidung noch 1 Punkt für Verteilung und Organisation der 

Arbeitszeit vergeben werden. 
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Mögliche Zusatzpunkte für Teilzeit-Beschäftigte: 

1. Entfernung zum Arbeitsplatz, bzw. Ort der Beschäftigung (falls nicht 

Firmensitz!); nur bei der TZ-Stelle bepunkten, bzw. wenn beide TZ dann 

den weiter entfernten Arbeitsplatz wählen 

 

1 Punkt: 

Angrenzende Städte um Bochum 

(Gelsenkirchen, Essen, Hattingen, Witten, Castrop, Herne, Dortmund) 

 

2 Punkte: 

Weitere Entfernung 

 

2. Arbeitsumfang (Bei zwei berufstätigen, teilzeitbeschäftigen Eltern wird 

die Stundenzahl addiert) 

 

1 Punkt: 

Ab 50% (=19 Stunden) 

 

2 Punkte:  

Ab 65% (=25 Stunden) 

 

3 Punkte:  

Ab 80% (=30,5 Stunden) 

 

WICHTIG: Falls Elternteil in Teilzeit ein Lehrer/eine Lehrerin ist, dann gilt: 

25,5 Stunden = volle Stelle am Gymnasium; 28 Stunden = volle Stelle an 

einer Grundschule; 26 Stunden = volle Stelle an einer Gesamtschule 

 

3. Nur in besonderen Fällen: Organisation der Arbeitszeit (Arbeitszeit 

überschreitet die normalen Endzeiten der Unterrichtsstunden um 

mindestens 1 Stunde) 

 

1 Punkt 


